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Norm

GeneralkollV über den Begriff des Entgelts §2 Z1

UrlG §6

Rechtssatz

Entgelt für regelmäßig geleistete Überstunden ist bei der Berechnung des Urlaubsentgelts und der

Urlaubsentschädigung zu berücksichtigen. Analog § 6 Abs 4 UrlG werden der Berechnung die in den letzten dreizehn

Wochen (rund drei Monate) und nicht die im letzten Jahr regelmäßig geleisteten Überstunden zu Grunde zu legen sein.

Nur wenn aus besonderen Gründen (etwa Krankheit, Urlaub, saisonale Unterschiede etc) dieser Zeitraum für die

Beurteilung nicht ausreicht, wird ein dem Gedanken der Kontinuität besser entsprechender längerer Zeitraum

heranzuziehen sein.
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